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Jagd auf den Wolf: 
Mehr Rechte,  

weniger Bürokratie
Die Almsaison naht, damit rückt auch der Wolf wieder in den Fokus. 

Dank einer Gesetzesänderung soll die Entnahme von Risiko- bzw. Schad-
wölfen leichter werden. Im Bezirk wurde bisher noch kein Tier erlegt.

Von Margret Klausner

Er wird bis zu 90 Zentimeter 
hoch und bis zu 140 Zenti-

meter lang, hat einen buschigen 
Schwanz und bewegt sich auf 
leisen Sohlen – der Wolf. Bis zu 
50 Kilometer legt er in kurzer 
Zeit zurück, meist nachts und 
unbemerkt. Während der Win-
termonate war es ruhig gewor-
den um Meister Isegrim. Doch 
wenige Wochen vor Beginn der 
Almsaison rückt das Thema 
wieder verstärkt in den Fokus 
– auch aufgrund der Novellie-
rung des Tiroler Jagdgesetzes.

Mit der Gesetzesänderung 
hat das Land Tirol die Rahmen-
bedingungen im Umgang mit 

dem Wolf deutlich angepasst. 
Die Neuregelung, die am 1. Ap-
ril 2026 in Kraft getreten ist, 
zielt vor allem darauf ab, Ver-
fahren zu beschleunigen und 
mehr Handlungsspielraum für 
Jäger und Tierhalter zu schaffen.

Im Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung in Reith wur-
den Jäger und Landwirte über 
die neuen Bestimmungen in-
formiert. Während die Stim-
mung zwischen Bauern und 
Jägerschaft in den vergangenen 
Jahren teils angespannt war, be-
mühen sich Vertreter der Land-
wirtschaftskammer und der 
Bezirksjagd nun um eine Ver-
sachlichung der Debatte. Ne-
ben Bezirkskammerobmann 

Josef Fuchs und Bezirksjäger-
meister Hans Embacher infor-
mierten unter anderem Lan-
desjägermeister Anton Larcher 
sowie Landwirtschaftskammer-
präsident Josef Hechenberger 
über die Neuerungen.

Wölfe im ganzen  
Bezirk nachgewiesen

Mehrere Wolfsvorfälle sorg-
ten auch im Sommer des Vor-
jahres für Aufsehen im Bezirk 
Kitzbühel: In Fieberbrunn wur-
den vier Rinder getötet und ei-
nes verletzt, kurz darauf kam es 
zu weiteren Sichtungen. Auch in 
der Wildschönau, in der Kelch-
sau sowie in Aurach, Kirchdorf, 

St. Johann und Kirchberg wur-
den verletzte oder tote Tiere ge-
funden – jeweils mit Verdacht 
auf Wolfsangriffe. Das Land 
reagierte in allen Fällen mit 
Abschussverordnungen.

Kein Wolf im 
Bezirk erlegt

Tirolweit wurden im vergange-
nen Jahr 27 Abschussbescheide 
erlassen, sechs Wölfe konnten 
erlegt werden. Im Bezirk Kitz-
bühel hingegen kam bislang 
kein Tier zur Strecke.

Für die Verantwortlichen 
gilt neben der Gesetzesnovelle 
auch die Änderung des Schutz-
status als bedeutender Schritt: 
Im Sommer 2025 wurde der 
Wolf von „streng geschützt“ auf 
„geschützt“ herabgestuft. „Das 
heißt aber noch lange nicht, 
dass jeder Wolf beliebig getö-
tet werden darf “, wird betont.

Dennoch werde der Umgang 
künftig erleichtert, wie Landes-
jägermeister Anton Larcher und 
Bezirksjägermeister Hans Em-
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Mit der Novellierung des Tiro-
ler Jagdgesetzes wurden die 
Rahmenbedingungen für den 
Umgang mit dem Wolf verän-
dert. Die Regelung, die mit 1. 
April 2026 in Kraft getreten 
ist, zielt darauf ab, Verfahren 
zu beschleunigen und mehr 
Handlungsspielraum für Jä-
ger und Tierhalter zu schaffen. 

	✓ Bisheriges Verfahren: Nach 
Rissbegutachtung bzw. 
Sichtung wurde behörd-
lich festgestellt, ob es sich 

um einen Schad- oder Risi-
kowolf handelt. Daraufhin 
wurde eine Abschussver-
ordnung – gültig für acht 
Wochen – erlassen und 
die Jägerschaft verständigt.

	✓ Neues Verfahren: Neben dem 
bisherigen bewährten Ver-
ordnungssystem wird ein 
zusätzliches, noch schnel-
leres Verständigungssys-
tem eingeführt. Mit der 
Gesetzesänderung ist 
eine Verordnung für ei-

nen Wolfsabschuss nicht 
mehr zwingend nötig. Zu-
dem kann ein Tier auch 
dann geschossen werden, 
wenn „unmittelbare Ge-
fahr“ herrscht – ohne ein 
vorhergehendes Risser-
eignis. Ist beispielsweise 
ein Angriff im Almgebiet 
absehbar, kann eine be-
rechtigte Person mit Ein-
verständnis des Jagdaus-
übungsberechtigten einen 
Wolf bei unmittelbarer 
Gefährdung entnehmen.


